
Seilbahnen Benützung auf
eigene Gefahr
Die Kontrolle der
Sicherheit ist bei
den Schweizer Seil
bahnen immer weni

ger gewährleistet
In Österreich und
Deutschlandwerden
die Bahnbetreiber

bedeutend schärfer
unter die Lupe
genommen
Wer ein Auto fährt

muss es in regel
mässigen Abstän

den auf die Strassentauglich
keit überprüfen lassen Und
Ohne den Nachweis einer ge
nügendenHaftpflichtversiche
rung gibts keine Nummer
Seilbahnen gibt es in der

Schweiz zwar deutlich weniger
als Autos aber regelmässige
Sicherheitskontrollen sindVer

gangenheit Und die Versiche
rungspflicht ist minim siehe
Box Seite 10
Ab sofortmüssen Seilbahnen

keine technischePrüfungmehr
durchführen lassen wenn sie

ihre Betriebsbewilligung nach
zwanzig Jahren erneuern las
sen möchten Während bisher

Ingenieure des Bundesamts für
Verkehr BAV die Anlagen vor
Ort überprüfen konnten ori
entiert sich das Amt nun ledig
lich an den eingereichten un
terlagen der Bahnbetreiber

Und Unterlagen zu Sicher
heitsaspekten darf das BAV bei

einer Verlängerung der Be
triebsbewilligung nicht mehr
anfordern wenn sich aus den
Unterlagen der Betreiber keine
Hinweise auf unsorgfältigen
Betrieb ergeben
Starke Seilbahn Lobby
im Parlament schwächte

die Kontrolle

Dies ist das groteske Fazit aus
einem Urteil des Bundesver

waltungsgerichts vom 12 Juli
2009 Ihm liegt einRechtsstreit
zwischen derZermattBergbah
nen AG und dem Bundesamt

für Verkehr zugrunde Das
Bergbahnunternehmen erhielt
vor einem Jahr die Ver
längerung der Betriebsbewilli
gung des Sesselliftes Patrullar
ve Blauherd fürweitere 25 Jah
re Dies allerdings unterderBe
dingung dass ein Bericht eines
Experten mit sicherheitsre
levanten Unterlagen nachge
reicht werde

Dagegen legte die Zermat
ter Bergbahnen AG das fünft

grösste Seilbahnunternehmen
der Schweiz Beschwerde ein
Begründung Zusatzberichte
von Fachleuten könnten nur

dann verlangt werden wenn
grundlegende Anforderungen
nicht erfüllt seien Dies sei aber

nicht der Fall Die Beschwerde

wurde vom Bundesverwal

tungsgericht gutgeheissen
Hintergrund des Entscheids

Seit Januar 2007 ist das neue

Seilbahngesetz in Kraft Der
Bundesrat wollte zwar die frü

here Praxis beibehalten Die

lautete Betreibergesellschaf
ten mussten nicht nur bei der

erstmaligen Inverkehrsetzung
einer Seilbahn Sicherheits

nachweise erbringen sondern
auch bei jeder Erneuerung der
Bewilligung
Im National und Ständerat

unterlagen jedoch die Befür
worter einer solchenRegelung
Die Lobby der Bergbahnen ar
gumentierte «die Verantwor
tung für die Sicherheit trage
das Unternehmen» Deshalb

könne es nicht angehen dass
alle zwanzig Jahre eine Sicher
heitsprüfungzu erfolgen habe
Eine erneute Prüfung sei auch
unnötig da die Anlagen ja
dauernd in Stand gehalten
würden

Für die Erneuerung der
Konzession genügt
der normale Postweg

Das gestützt auf die Mehrheit
des Parlaments nun abgespeck
te Verfahren freut die Berg
bahnbetreiber spart es doch
Zeit und Geld Eine Erneue

rung ablaufender Konzessio
nen und Betriebsbewilligun
gen ist rasch und aufdem Post
weg möglich Bestehen bleiben
die Jahresberichte ans Bundes
amt

Christen Baumann Ge
schäftsführer der Zermatt

Bergbahnen AG meint dass
damit der administrative Auf

wand für die Betreiber sowie

derDialogmit demBundesamt
noch intensiv genug sei

BAV Sprecher Gregor Sala
din bestätigt die neue Praxis
«Die Bergbahnen müssen zu
künftig mehr Verantwortung
übernehmen w Eine technische

Kontrolle der Bahn werde nun

nur noch bei einer neuen An

lage einem Umbau oder bei
begründetem Verdacht auf
Unsorgfalt durchgeführt Und
wann besteht ein solcher Ver

dacht Saladin «Beispielswei
se nach Unfällen oder bei

Hinweisen von Fassagieren
oderMedien»
Seilbahnen ignorierten
eine Aufforderung
des Bundesamtes

Wie gut es um die behördliche
Kontrolle der Sessellifte und

Seilbahnen in der Schweiz be

stellt ist zeigt auch die Erfah
rung nach dem tödlichen Ses
selliftunfall auf der Kleinen

Scheidegg Anfang 2008 siehe
Chronologie Damals veran
lasste die Behörde eine sicher

heitstechnische Umfrage bei

allen sogenannten Einseilum
laufbahnen die vor dem Jahr
2000 in Betrieb genommen
worden waren Gut die Hälfte

der 650 Seilbahnunternehmen

wurden dazu befragt
Ergebnis war dass bei einem

Teil der Anlagen aus den Sech
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ziger und Siebzigerjahren ei
nige technische Details nicht
mehrden Sicherheitsstandards

entsprachen Ein Teil der Un
ternehmen erklärte wie sie die

se Mängel beheben wollten
75 Bahnen reagierten nicht

aufdie Sicherheitsumfrage des
Bundesamtes und erhielten da

rauf eine nochmalige Frist bis
April 2009 Ferner auferlegte
man ihnen betriebliche Ein

schränkungen wie zum Bei
spiel die Einstellung des Be
triebs schon bei geringen
Windstärken

Bundesamt hat keinen

Überblick über säumige
Seilbahnen

Rund ein Drittel der 75 säumi

gen Bahnen liess auch diese
Frist ungenutzt verstreichen
Ob sie in der Zwischenzeit Stel

lung genommen haben oder
Konkurs gegangen sind konn

te das BAV bis Redaktions

schluss nicht herausfinden Ob

die betrieblichen Einschrän

kungen von den veralteten An
lagen eingehalten werden
kann beim Bundesamt angeb
lich «aus Ressourcengründen»
ebenfalls nicht kontrolliert

werden

Österreich Alle fünf
Jahre werden die

Bahnen kontrolliert

In Osterreich nimmt man das

Problem ernster Hierwirdj ede
der knapp 1000 Bahnanlagen
alle fünfJahre von einer akkre
ditierten Stelle begutachtet
Diese überprüft ob die Bahn
dem genehmigten Zustand
entspricht oder ob es Änderun
gen gab Das Protokoll geht an
die zuständige Seilbahnbehör
de beimBund Während die Be

triebsbewilligung unbefristet
vergebenwird ist die Konzessi

on für 30 bis 40 Jahre gültig
Nach Ablauf dieser Zeit erfol

gen eine spezielleÜberprüfung
durch die Behörde sowie nöti

ge Um und Aufrüstungen
Der Betriebsleiter trägt zwar

auch in Österreich eine hohe

Verantwortung So muss er
zumBeispiel diejährliche Revi
sion vornehmen oder etwa bei

Sturm eine Straffung der Seile
veranlassen Die staatliche

Kontrolle geht aber weiter als
in der Schweiz Jörg Schröttner
Leiter der österreichischen Seil

bahnbehörde nennt ein Bei

spiel «Wenn irgendwo ein
Baum auf ein Seil gefallen ist
lassenwir eine technischeÜber

prüfung vornehmen und ent
scheiden dann über das weitere

Vorgehen »AufeinenVergleich
der staatlichen Überwachung
Österreichs undderSchweiz an

gesprochen sagt Schröttner

nur «Die Schweiz geht einen
anderenWeg als wir»
Deutschland Jede Bahn

wird zweimal

pro Jahr geprüft

Deutschland geht in Sachen Si
cherheit noch weiter als Öster

reich So schreibt der Gesetzge
ber vor alle 160 Seilbahnen
zweimal im Jahr zu untersu
chen «Einen dieser Tests

nimmt ein unabhängiger Prü
fer vor zumeist ein Sachver
ständiger des Technischen
Überwachungsvereins» soJut
ta Zenger vom Verband Deut
scher Seilbahnen

Die zweite regelmässige Prü
fung führt das Seilbahnunter
nehmenselbst durch und teilt

sich an dieser Stelle die Verant

wortung mit dem Verkehrsmi
nisterium des jeweiligen Bun
deslandes

Gertrud Rall

Schweizer Seilbahnen Unglücke und Zwischenfälle seit 1997
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Unglücke und Zwischenfälle von 2002 bis heute

Mindestsumme gestrichen

sa oo berichtete vor neun

Jahren dass viele Seil
bahnen auf Kosten von

Unfallopfern Versiche
rungsprämien sparen
Ausgabel 9 00 Schä
den in Höhe von Dutzen

den Millionen Franken

sind bei einem Seilbahn

unglück nicht unrealis
tisch Doch die sa do Re

cherchen zeigten Solche
Summen waren damals in

den wenigsten Fällen ver
sichert Grund Das Bun

desamt für Verkehr BAV
schrieb den Betreibern le

diglich eine Haftpflichtver
sicherung mit einer Min
destdeckung von 10 Mil
lionen Franken vor

Seither hat sich die

Situation nicht verbessert

im Gegenteil Das im
Jahr 2007 in Kraft gesetz

te neue Seilbahngesetz
sieht gar keine Mindest
summe für die Haftpflicht
versicherung mehr vor
Das BAV kann laut Ge

setz aber eine Erhöhung
der Versicherungssumme
verlangen wenn diese

«offensichtlich ungenü
gend ist» Zum Vergleich
Wer ein Auto besitzt

muss eine Autohaftpflicht
versicherung abschlies
sen die eine unbegrenzte
Schadenssumme ab

deckt

Was «offensichtlich un

genügend» in Zahlen und
in der Praxis heisst kann

BAV Sprecher Gregor
Saladin auf Nachfrage
von saldo nicht sagen
Begründung Das zustän
dige Personal befände
sich in den Herbstferien
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